
Für Rechnungen der Stadtverwaltung und der Toch-
tergesellschaften oder stadtnahe Betriebe, z.B. IBC, 
Stadtbus, Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur 
wird ein Mahnstopp bis 30. Juni 2020 erlassen. In 
dieser Zeit erfolgen keine Sanktionen (Mahnungen, 
Betreibungen).

Bitte wenden Sie sich bei Fragen/Anliegen an: 
finanzensteuern@chur.ch

Sicherstellung der Liquidität 
in Verbindung mit Corona-Massnahmen

Infolge der Coronakrise sind Sie in eine finanzielle 
Notlage (Liquiditätsengpass) geraten. In Ergänzung 
zu Bund und Kanton bietet die Stadt Chur Sofort-
massnahmen zur Entlastung.

Liquidität Firmen

Coronavirus-InfoCoronavirus-Info

29.03.2020


